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Betrifft 

Änderung des Wehrgesetzes 2001 und des Waffengesetzes 1996 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 22. November 2011 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Wehrgesetz 2001 und das Waffengesetz 

1996 geändert werden, wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

1. Gegen den vorliegenden Entwurf werden keine Einwendungen erhoben. 

 

2. Es wird jedoch angeregt, § 55 des Waffengesetzes 1996 aus folgendem Grund zu 

ändern: 

 

Im Rahmen der beabsichtigten Installierung des zentralen Waffenregisters musste fest-

gestellt werden, dass Meldungen gemäß § 41 WaffG (besondere Bestimmungen für 

die Verwahrung einer großen Anzahl von Schusswaffen) nicht gespeichert werden dür-

fen, da § 55 Abs. 1 leg. cit. dafür keine ausreichende Grundlage bietet.  

 

Die Notwendigkeit der Speicherung von Waffensammlungen bzw. Ansammlungen von 

Waffen ist mit dem sicherheitspolitischen Aspekt zu begründen, weil grundsätzlich jede 
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Ansammlung von Waffen ein Gefahrenpotential darstellt und dieses daher von der Be-

hörde auch erkannt sowie überprüft werden sollte. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 
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Hinweise finden Sie unter:
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